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Informationspflicht gem. Art. 13 DSGVO 
Schulsozialarbeit  

 
 

Verantwortlicher:  

 

Stadt Minden  

Der*die Bürgermeister*in  
Kleiner Domhof 17 
32423 Minden 

Telefon: +49 571 890 
Telefax: +49 571 89401 

E-Mail: info@minden.de 
Internet: www.minden.de 

 

Die Stadt Minden ist eine Körperschaft des 

öffentlichen Rechts. Sie wird vertreten durch den*die 
Bürgermeister*in. 

 

Zuständige Dienststelle: Stadt Minden 

Bereich Bildung -Schulbüro 
Kleiner Domhof 17 

32423 Minden 
E-Mail: schulbuero@minden.de 
Internet: www.minden.de  

 

Datenschutzbeauftragte*r:  

 

Stadt Minden 

Behördliche Datenschutzbeauftragte 
Kleiner Domhof 17 

32423 Minden 
E-Mail: datenschutz@minden.de  
Internet: www.minden.de   

 

Rechtsgrundlage: 

 

Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO i.V.m. § 3 DSG NRW  

§§ 1, 11, 13 und 81 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)  
§ 5 Abs. 3 Schulgesetz NRW (SchulG NRW) 

Zweck:  

 

Die Schulsozialarbeit nimmt Aufgaben der Jugendhilfe 
im Lebensraum Schule wahr. Die Datenverarbeitung 
erfolgt zur Durchführung von Beratungen, 

Kriseninterventionen, Projektarbeiten und zur 
Vermittlung von weiterführenden Hilfen. 

 

Speicherdauer: Wir speichern personenbezogene Daten nur so lange, 

wie es für die Erfüllung des Beratungszwecks 
erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen 
dies vorschreiben. 

• Handelt es sich um allgemeine 

Beratungsakten, werden diese in der Regel 5 

Jahre nach Abschluss der Beratung oder nach 
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Verlassen der Schule datenschutzkonform 

vernichtet. 

• Protokolle zu Gruppenangeboten oder 

anonymisierte Statistiken enthalten keine 

personenbezogenen Daten und werden 

dauerhaft oder nach den kommunalen 

Archivvorschriften aufbewahrt. 

Empfänger/Kategorien von 
Empfängern:  

 

Innerhalb unserer Dienststelle erhalten nur 

diejenigen Personen Zugriff auf die Daten, die diese 
zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags benötigen. 

 
Wichtig (Schweigepflicht): Schulsozialarbeiterinnen 
und Schulsozialarbeiter unterliegen der gesetzlichen 

Schweigepflicht (§ 203 StGB). Eine Weitergabe von 
Daten an Dritte (auch an Lehrkräfte oder die 

Schulleitung) erfolgt daher nur, wenn: 
• eine ausdrückliche 

Schweigepflichtentbindung/Einwilligung 

vorliegt, 
• eine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht 

(z. B. bei akuter Selbst- oder 
Fremdgefährdung / Kindeswohlgefährdung 
nach § 8a SGB VIII). 

•  

Übermittlung an ein 
Drittland/internationale 

Organisation:  

Eine Datenübermittlung an Stellen außerhalb der EU 
findet nicht statt. 

Betroffenenrechte:  

 

Jede*r Betroffene hat das Recht auf 
- Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

- Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 
- Löschung (Art. 17 DSGVO) 

- Einschränkung bei der Verarbeitung (Art. 
18DSGVO) 

- Widerspruch (Art. 21 DSGVO) 
- Datenübertragung (Art. 20 DSGVO) 
- Beschwerderecht bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) 
Landesbeauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 

  Tel.: 0211/38424-0 
  Fax: 0211/38424-10 

 E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
 
Sollten Sie Zweifel an der ordnungsgemäßen 

Verarbeitung Ihrer Daten haben, können Sie jederzeit 
dieser Datenverarbeitung für die Zukunft 

widersprechen.  
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Erfolgsaussichten hat Ihr Widerspruch gegenüber der 
Stadt Minden jedoch nur dann, soweit nicht eine 
Rechtsgrundlage die Verarbeitung regelt bzw. an der 

Verarbeitung kein zwingendes öffentliches Interesse 
besteht, das die Interessen der betroffenen Person 

überwiegt (Art. 21 DSGVO, § 14 DSG NRW).  
 

Wenn Sie in die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten durch eine entsprechende 
Erklärung eingewilligt haben, können Sie die 

Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 

zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird 

durch diesen nicht berührt. 
 

Ihren Widerspruch richten Sie bitte an den 
Verantwortlichen, an die zuständige Dienststelle oder 

an die behördliche Datenschutzbeauftragte. 
 

Bereitstellungspflicht von 
Daten: 

Es besteht keine Bereitstellungspflicht, da Beratung 
der Schulsozialarbeit als freiwilliges Angebot auch 
anonym stattfinden kann. Bei weitergehender 

Unterstützung ergeben sich die Mitwirkungspflichten 
aus den o.g. Rechtsgrundlagen. 

 

Profiling: Es findet kein Profiling statt. 

 

 

 
  


